
 

© Unabhängiger Finanzsenat  

 
 

 
Außenstelle Innsbruck 
Senat 1 

   

  GZ. RV/0256-I/05 

 

Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw, vertreten durch Gapp und 

Geiger OEG, Steuerberater & Wirtschaftsprüfer, 6460 Imst, Kramergasse 16, vom 21. April 

2005 gegen die Bescheide des Finanzamtes Innsbruck vom 23. März 2005 betreffend 

Umsatzsteuer für die Jahre 1999 bis 2003 und Einkommensteuer für die Jahre 2000 bis 2003 

entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Die angefochtenen Bescheide bleiben unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Der Abgabepflichtige errichtete im Jahr 1999 ein Wohnhaus mit insgesamt drei Wohneinheiten 

(zwei Wohneinheiten im Erdgeschoss und eine im ersten Obergeschoss). 

Während für das Jahr 1999 am 28. Juni 2001 lediglich eine Umsatzsteuererklärung abgegeben 

wurde, wurden für die Jahre ab 2000 sowohl Umsatz- als auch Einkommensteuererklärungen 

eingereicht, worin Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erklärt wurden. 

In den Beilagen zu den Umsatz- und Einkommensteuererklärungen für die Jahre bis 

einschließlich 2003 (für das Jahr 2000 eingereicht beim Finanzamt am 28. Juni 2001, für das 

Jahr 2001 eingereicht am 17. Juli 2002, für das Jahr 2002 eingereicht am 11. Juli 2003 und 

für das Jahr 2003 eingereicht am 19.3.2004) wurden sowohl von den errechneten Vorsteuern 
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als auch von den Werbungskosten jeweils ein Privat-Anteil im Ausmaß von 41,60 % 

ausgeschieden. 

Die Bescheide betreffend Umsatz- und Einkommensteuer wurden nach Eingang der 

Erklärungen für die Jahre 1999 bis 2003 jeweils gemäß § 200 Abs. 1 BAO vorläufig erlassen. 

In einer Beilage zum Schreiben der steuerlichen Vertretung vom 11. Oktober 2004 wurden in 

weiterer Folge für die Jahre 1999 bis 2003 jeweils berichtigte Umsatz- und 

Einkommensteuererklärungen eingereicht und dazu ausgeführt, dass bei Ermittlung der 

ursprünglichen Bemessungsgrundlagen davon ausgegangen worden sei, dass das Haus 

teilweise Privat genutzt werde. Tatsächlich werde das Haus nunmehr zur Gänze vermietet 

und würden ab dem Jahr 2004 auch für die bisher nicht vermietete Wohnung Mieteinnahmen 

lukriert. In den berichtigten Umsatzsteuererklärungen wurden die Vorsteuern bzw. in den 

berichtigten Einnahmen-Überschussrechnungen wurden die Werbungskosten nunmehr zur 

Gänze geltend gemacht.  

Mit den Bescheiden vom 23. März 2005 wurden die Bescheide betreffend Umsatzsteuer für die 

Jahre 1999 bis 2003 sowie betreffend Einkommensteuer für die Jahre 2000 bis 2003 ohne 

Änderung der Bemessungsgrundlagen jeweils gemäß § 202 Abs. 2 BAO für endgültig erklärt 

und in der Bescheidbegründung ausgeführt, dass dem Antrag auf Berichtigung für die Jahre 

1999 bis 2003 nicht gefolgt werden hätte können, da die Zuordnung der zunächst für private 

Wohnzwecke gewidmeten Wohnung im Erdgeschoß zum Unternehmensbereich erst 2004 

erfolgt sei. Im Übrigen sei eine Vermietungsabsicht der Wohnung im Parterre des vermieteten 

Objektes für den Zeitpunkt der Errichtung nicht nachgewiesen worden. 

Mit Schreiben der steuerlichen Vertretung vom 19. April 2005 wurde Berufung erhoben und 

begründend ausgeführt, dass sich in dem Haus mehrere Wohnungen befinden würden und 

aus Gründen der Vorsicht nur für jenen Teil die Vorsteuern bzw. die Betriebsausgaben geltend 

gemacht worden seien, für die bereits ein Mieter in Aussicht gewesen sei, um nicht später die 

Vorsteuern zurückzahlen zu müssen bzw. wegen der Gefahr der Liebhaberei, für den Fall dass 

eine Vermietung nicht realisierbar gewesen wäre. 

Mit Fertigstellung der Wohnungen habe sich jedoch herausgestellt, dass auch die dritte 

Wohnung vermietbar sei und sei diese zwischenzeitlich auch vermietet. 

In der abweisenden Berufungsvorentscheidung vom 9. Mai 2005 wurde darauf hingewiesen, 

dass am 11. März 2005 Erhebungen der Abgabenbehörde ergeben hätten, dass der 

Abgabepflichtige streitgegenständliche Wohnung zunächst selbst beziehen habe wollen, bis er 

sich im Kalenderjahr 2004 dazu entschieden hätte, in seinem Elternhaus eine Wohnung 

auszubauen. Die Absicht, die Wohnung im Parterre selbst zu nutzen, habe der 
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Abgabepflichtige auch in den Jahresabschlüssen dokumentiert, in denen nur 58,4 % der 

gesamten Vorsteuern geltend gemacht wurden. Da die Vermietungsabsicht zum Zeitpunkt der 

Errichtung des Mietobjektes nicht nachgewiesen worden sei, sei die Zuordnung der 

streitgegenständlichen Wohnung zum Unternehmensbereich erst im Jahr 2004 möglich. 

Mit Schreiben vom 23. Mai 2005 stellte die steuerliche Vertretung den Antrag auf 

Entscheidung über die Berufung durch die Abgabenbehörde zweiter Instanz. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Im Berufungsfall steht ertragsteuerlich die Geltendmachung von Werbungskosten und 

umsatzsteuerlich die Berücksichtigung von Vorsteuern im Hinblick auf die erst im Jahr 2004 

vermietete Wohnung im Erdgeschoss in Streit: 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes können unter Umständen 

Werbungskosten im Sinne des § 16 Abs. 1 EStG 1988 bereits steuerliche Berücksichtigung 

finden, bevor noch Einnahmen aus einer Vermietung erzielt werden, wie unter den gleichen 

Voraussetzungen auch Vorsteuern schon vor der Erzielung von Entgelten aus Vermietung im 

umsatzsteuerlichen Sinn abziehbar sein können (VwGH 7.10.2003, 2001/15/0085, mit 

weiteren Nachweisen). 

Voraussetzung einer Berücksichtigung von Werbungskosten (Vorsteuern) vor der Erzielung 

von Einnahmen (Entgelten) aus Vermietung und Verpachtung ist, dass die ernsthafte Absicht 

zur späteren Einnahmenerzielung (Entgeltserzielung) entweder auf Grund bindender 

Vereinbarungen oder auf Grund sonstiger über eine bloße Absichtserklärung hinausgehender 

Umstände als klar erwiesen angesehen werden kann, weil der auf die Vermietung gerichtete 

Entschluss des Steuerpflichtigen nach außen hin eindeutig in Erscheinung getreten ist (VwGH 

31.3.2004, 2003/13/0151). 

In der zur Frage der Abziehbarkeit von Vorsteuern noch vor der Erzielung von Umsätzen 

ergangenen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (29.7.1997, 93/14/0132; 23.6.1992, 

92/14/0037; 15.1.1981, 1817/79, 19.2.1985, 82/14/0164; 25.11.1986, 86/14/0045; 

17.5.1988, 85/14/0106, 27.3.1996, 93/15/0210; 25.6.1997, 94/15/0227; 20.9.2001, 

96/15/0231; 31.3.2004, 2003/13/0151) wurde – wie bereits voranstehend dargelegt - der 

Rechtssatz geprägt, dass für die Abziehbarkeit von Vorsteuern, noch bevor aus der 

Vermietung eines Gebäudes Entgelte erzielt werden, die bloße Erklärung, ein Gebäude künftig 

vermieten zu wollen, nicht ausreicht, sondern dass die Absicht der Vermietung eines 

Gebäudes in bindenden Vereinbarungen ihren Niederschlag finden oder aus sonstigen, über 

die Erklärung hinausgehenden Umständen "mit ziemlicher Sicherheit" feststehen muss. Für 
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den Geltungsbereich des Umsatzsteuergesetzes 1994 erfordert die Abziehbarkeit von 

Vorsteuern im Zusammenhang mit einer beabsichtigten Vermietungstätigkeit noch vor deren 

Beginn ein Vorbringen des Steuerpflichtigen, mit welchem er Sachverhalte darlegt, bei deren 

Würdigung am Maßstab des allgemeinen menschlichen Erfahrungsgutes und der Denkgesetze 

die Wahrscheinlichkeit einer bevorstehenden steuerpflichtigen Vermietung wahrscheinlicher 

als der Fall des Unterbleibens einer Vermietung ist. In einem solchen Verständnis kann der 

zum Umsatzsteuergesetz 1972 geprägte Rechtssatz auch für die unter der Herrschaft des 

Gemeinschaftsrechtes stehende Rechtslage Geltung behalten (VwGH 13.9.2006, 

2002/13/0063). 

Gerade bei Gebäuden, die auch privaten Wohnzwecken dienen können, kommt diesen 

Überlegungen besondere Bedeutung zu. 

Ob nun die Voraussetzungen für einen Vorsteuer- bzw. Werbungskostenabzug vorliegen, ist 

eine auf der Ebene der Beweiswürdigung zu lösende Sachfrage (vgl. VwGH 17.12.1998, 

97/15/0046; VwGH 25.6.1997, 94/15/0227; VwGH 27.3.1996, 93/15/0210; VwGH 23.6.1992, 

92/14/0037 und VwGH 25.11.1986, 86/14/0045). 

Unter Bedachtnahme auf den Umstand, dass einerseits in den ursprünglichen Beilagen zu den 

Umsatz- und Einkommensteuererklärungen für die Jahre 1999 bis 2003 für die 

streitgegenständliche Wohnung keine Vorsteuern bzw. Werbungskosten geltend gemacht 

wurden, weiters unter Berücksichtigung der Ausführungen im Schreiben der steuerlichen 

Vertretung vom 11. Oktober 2004, wonach bei Ermittlung der ursprünglichen 

Bemessungsgrundlagen davon ausgegangen worden sei, dass das Haus teilweise Privat 

genutzt werde und nicht zuletzt aufgrund der Angaben des Abgabepflichtigen selbst im 

Rahmen einer durchgeführten Erhebung des Finanzamtes im März 2005, wonach es sich bei 

der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung um jene handelt, die der Abgabepflichtige 

ursprünglich selber beziehen wollte, kann nach Auffassung des Unabhängigen Finanzsenates 

zweifelsfrei davon ausgegangen werden, dass jedenfalls für den Berufungszeitraum eine 

Vermietung der streitgegenständlichen Wohnung nicht beabsichtigt war und dieser Entschluss 

erst im Veranlagungszeitraum 2004 gefasst wurde, zumal die Steuererklärungen für das Jahr 

2003 mit nur anteiligen Werbungskosten bzw. Vorsteuern am 19.3.2004 sowie die 

berichtigten Erklärungen auch erst im Oktober 2004 beim Finanzamt eingereicht wurden. 

Aufgrund der voranstehenden Erwägungen konnte der Berufung kein Erfolg beschieden sein. 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 
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Innsbruck, am 21. Juni 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


